
Jugendliche & Sex & Gesetz 

Zusammenstellung: contact Jugendberatung Bezirk Affoltern, Obere Bahnhofstrasse 15, 8910 Affoltern a. A, Tel. 043 322 60 40, info@contact-jugendberatung.ch, www.contact-jugendberatung.ch  

 

Aus dem Strafgesetzbuch 
Im Schweizer Strafgesetzbuch werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für Sexualität unter Jugendlichen festgelegt. Art. 187 beschreibt das „Problem“ 
mit dem Alter. Wer mit wem darf, wird zum Schutz der Jugendlichen rechtlich 
geregelt. 
 
Art. 187 
Gefährdung der Entwicklung von Unmündigen. Sexuelle Handlungen mit 

Kindern. 

1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu 

einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung 

einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 

bestraft. 

2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den 

Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.  

 

 

Wer darf  mit wem im Überblick: 
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� Grundsätzlich dürfen sexuelle Handlungen nur mit gegenseitigem 

Einverständnis und unter ebenbürtigen bzw. gleichberechtigten Personen 
vollzogen werden. 
 

� Grundsätzlich dürfen sexuelle Handlungen nur mit gegenseitigem 

Einverständnis und unter ebenbürtigen bzw. gleichberechtigten Personen 
vollzogen werden. Strafbar macht man sich: 
• bei sexuellen Handlungen mit Jugendlichen, mit denen ein Erziehungs-, 

Betreuungs- oder Arbeitsverhältnis besteht. 
• bei Anwendung von Gewalt, Drohungen oder psychischer Druck. 
 

� Sexuelle Handlungen sind grundsätzlich strafbar. 
 
Verhütung  
Weitere wichtige Überlegungen sollten zur Verhütung und zum gesund-
heitlichen Schutz gemacht werden. Ärztinnen und Ärzte beantworten Fragen 
und geben Informationen. Sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und 
mit einer eigenen Service-Card der Krankenkasse ist es ab dem 14. Lebensjahr 
ohne Einverständnis der Eltern möglich eine Ärztin oder einen Arzt zu 
konsultieren (z.B. Pille, HIV-Test). 
 

Siehe auch 
 
Fachstelle für Sexualpädagogik:  
www.lustundfrust.ch 
 
Schweizerisches Strafgesetzbuch: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a187.html 
 
Seite rund um Liebe und Verhütung: 
http://www.laralove.ch/laralove/ch/ger/home.html 
 

 


